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Zusammenfassung: 
 

·  Eine Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) ist zur 
Bestimmung des sozio-kulturellen Existenzminimums nicht geeignet 

 
·  Die von der Bundesregierung übermittelten Daten beruhen auf 

will kür lichen Festlegungen durch die Bundesregierung 
 

·  Eine Aufteilung der Haushalts-Daten auf die einzelnen Mitglieder des 
Haushalts wird zwar oft gewünscht, sie ist aber meist nur mit 
erheblichem Mehraufwand oder überhaupt nicht zu verwirklichen 
(etwa die dem Verbrauch entsprechende Aufteilung der gekauften 
Nahrungs- und Genussmittel auf die einzelnen Haushaltsmitglieder) 

 
·  Es ist davon auszugehen, dass die Ausgaben für Strom bei Haus-

Eigentümern nicht berücksichtigt wurden 
 

·  Das tatsächliche Lebens-Alter der Kinder der EVS-Referenz-Haushalte 
zum Zeitpunkt der Ausgaben-Erhebung ist weder dem Statistischen 
Bundesamt noch der Bundesregierung bekannt 

 
·  Nach den Festlegungen der Bundesregierung haben Ki nder einen 

abweichenden alters-bedingten Bedarf, fall s ihr Alters-Unterschied 10 
Minuten beträgt, nicht jedoch, wenn ihr Alters-Unterschied 364 Tage 
beträgt 

 
·  Durch die Zuordnung einzelner Kalender-Jahrgangs-Gruppen zu 

anderen Kalender-Jahrgangs-Gruppen können „ Bedarfe“ der Kinder 
gesenkt werden 

 
·  Die Zahl der untersuchten Haushalte zum Zeitpunkt „ Schuljahres-

Beginn“ (3. Quartal) ist nicht bekannt 
 

·  Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch Haushalte ausgewertet wurden, 
die Sozialhil fe beziehen 

 
·  Es ist nicht ausgeschlossen, dass einzelne Jahrgänge gar nicht erhoben 

wurden 
 

·  Mindestens 57 % der erhobenen Haushalte hatten keine schul-
pflichtigen Kinder 
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Auszug aus der Stellungnahme von Böker vom 29. September 2009 http://www.tacheles-
sozialhilfe.de/aktuelles/2009/RB-BVerfG-Stellung-1-BvL-1-09-3-09-4-09-.pdf  Seite 28: 
 
 
„ III . Er läuterungen der Bundesregierung: 
 
„ Er läuterungen zur Ermitt lung des eigenständigen K inderregelsatzes“  
 
Es handelt sich lediglich um Modell -Annahmen, die sich mit EVS-Daten nicht bestätigen lassen. 
 
Die Anzahl der untersuchten Haushalte ist nicht angegeben. 
 
Bei „ regelsatz-relevantem Verbrauch“ sind Bildungsausgaben nicht enthalten.“  
 
 
Zwischenzeitlich hat die Bundesregierung dem Bundesverfassungsgericht zusätzliches Zahlenmaterial geliefert, 
bei dem es sich offenbar um „eine Zusammenfassung der Sonderauswertung der EVS 2003, die zum Erlass von 
§ 74 SGB II geführt hat“ (lt. Schreiben BVerfG / Dr. Aubel, 2. November 2009) handelt. 
 
Ausweislich der Tabellen-Überschriften handelt es sich um „Ergebnis[se] der Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe 2003“ 
 
Ausweislich Fußnote 1 aller Tabellen definiert die Bundesregierung lediglich solche Haushalte als 
„Sozialhilfeempfänger“ , deren „Haupt-Einkommens-Bezieher“ seinen Lebensunterhalt „überwiegend“ aus 
Sozialhilfe bestreitet. 
 

„1) Haupteinkommensbezieher mit überwiegendem Lebensunterhalt aus Sozialhilfe“  
Fußnote bei allen Tabellen der Bundesregierung 

 
 
Vorliegend sind nur Haushalte von Paaren mit einem ledigen Kind unter 18 Jahren relevant, d.h. der Haushalt 
besteht immer aus 3 Personen. 
 
Sofern der Mann seinen Lebensunterhalt zu 49 %, die Frau zu 100 % und das Kind ebenfalls zu 100 % 
(abzüglich Kindergeld) aus Sozialhilfe bestreiten würden, wäre dieser Haushalt nach Definition der 
Bundesregierung KEIN „Sozialhilfe-Bezieher-Haushalt“ . 
 
Auf den tatsächlichen Bezug von Sozialhil fe kommt es der Bundesregierung offensichtli ch nicht an. 
 
Die Anzahl der GEZ-befreiten Haushalte ist nicht angegeben, bei den „Ein-Personen-Haushalten“ der 
Bundesregierung waren es 52 % (Stellungnahme von Böker vom 29. September 2009, Seite 45 
http://www.tacheles-sozialhilfe.de/aktuelles/2009/RB-BVerfG-Stellung-1-BvL-1-09-3-09-4-09-.pdf ). 
 
 
Ausschlaggebend für die Berücksichtigung als „Sozialhilfe-Bezieher“ ist offenkundig lediglich die 
Selbstauskunft  des EVS-Teilnehmers beim Einführungs-Interview Frage 12. 
 
Im Laufe des Jahres eintretende Änderungen, insbesondere auch bei Aufnahme weiterer Personen in den 
Haushalt, werden bei der Quartals-Erhebung nicht berücksichtigt, da eine Frage 12 aus dem 
Einführungsinterview entsprechende Frage dann nicht mehr gestellt wird. 
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Statistisches Bundesamt, Fragebogen EVS 2003, Einführungsinterview, Frage 12, Seite 57 von 207 
https://www-
ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur,vollanzeige.csp&ID=1017774 
 
 
 
Es ist daher davon auszugehen, dass in den von der Bundesregierung gelieferten Daten, entgegen der bisherigen 
Darstellung der Bundesregierung, auch Sozialhil fe-Bezieher enthalten sind. 
 
Dieses gilt offensichtlich auch für die „Ermittlung“ der in § 20 Abs. 2 Satz 1 SGB II genannten „345 Euro“: 
http://lexetius.com/SGB2/20 
 

„Personen, die allein stehend oder allein erziehend sind oder deren Partner minderjährig ist, 345 
Euro.“ § 20 Abs. 2 Satz 1 SGB II    http://lexetius.com/SGB2/20 

 
 
Die Formulierung „Zusammenfassung regelsatzrelevanter Einzelcodes (auf Basis der BMAS-Faktoren) ...“ 
(Überschrift alle Tabellen) deutet darauf hin, dass auch bei dieser Auswertung die Ausgaben für Strom nur 
unvollständig berücksichtigt wurden, insbesondere wieder entgegen den in im Rahmen der EVS 
dokumentierten Ausgaben die kostenlose Belieferung mit Strom für Hauseigentümer unterstellt wurde. Siehe 
dazu die Ausführungen zu „Strom“ in der Stellungnahme von Böker vom 29. September 2009, Seite 66 ff 
http://www.tacheles-sozialhilfe.de/aktuelles/2009/RB-BVerfG-Stellung-1-BvL-1-09-3-09-4-09-.pdf. 
 
 
Die Bundesregierung hat die im Rahmen der EVS 2003 erhobenen Daten von Haushalten von Paaren mit einem 
ledigen Kind unter 18 Jahren (Statistisches Bundesamt, EVS 2003, Fachserie 15, Heft 5, Tabelle 1.3.10, 
https://www-
ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?CSPCHD=05s00001000037e31hzm000000O7ACToE18n
VEZSXtis0kHQ--&cmspath=struktur,vollanzeige.csp&ID=1017153 ) in „regelsatz-relevante“ und „nicht-
regelsatz-relevante“ Ausgaben eingeteilt und die „regelsatz-relevanten“ Anteile nach eigenen Vorstellungen 
auf die jeweils 3 Mitglieder dieser Haushalte aufgeteil t und die Werte für das jeweil ige Kind in Tabellenform an 
das BVerfG übermittelt. 
 
Aus statistischer Sicht ist dieses offenkundig Unfug: 
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„Aus der Tatsache, dass der Haushalt in seiner Gesamtheit Darstellungseinheit ist, ergeben sich 
gewisse Konsequenzen für den Nachweis der Daten. 
 
In erster Linie muss sichergestellt werden, dass die Ergebnisse für die Gesamtheit aller im 
Haushalt lebenden Personen Gültigkeit haben. 
 
Eine Aufteilung der Haushaltsdaten auf diese Personen wird zwar oft gewünscht, sie ist aber 
meist nur mit erheblichem Mehraufwand oder überhaupt nicht zu verwirklichen (etwa die 
dem Verbrauch entsprechende Aufteilung der gekauften Nahrungs- und Genussmittel auf 
die einzelnen Haushaltsmitglieder). 
 
Oft ist auch zweifelhaft, ob eine formal korrekte Verteilung auf die Haushaltsmitglieder die 
Aussagefähigkeit der Ergebnisse verbessert oder verschlechtert. 
 
Das gil t etwa für bestimmte Einnahmen, z.B. Sozialleistungen wie Wohngeld, für die sich zwar 
leicht ein empfangsberechtigtes Haushaltsmitglied (in der Regel der Haupteinkommensbezieher) 
finden lässt, die aber ihrer Zweckbestimmung nach allen Haushaltsmitgliedern zugute kommen 
sollen.“  
Statistisches Bundesamt, Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, Aufgabe, Methode und 
Durchführung der EVS - Fachserie 15 Heft 7 – 2003, Seite 21 (18 von 207) (Hervorhebungen 
hinzugefügt) https://www-
ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur,vollanzeige.csp&ID=101
7774 

 
Die Bundesregierung hat es unterlassen, die Anzahl der von ihr „ausgewerteten“ Haushalte von Paaren mit 
einem ledigen Kind unter 18 Jahren anzugeben. 
 
Den Status „Paar mit 1 ledigen Kind unter 18 Jahren“ muss der Haushalt lediglich während der überwiegenden 
Zeit des Erhebungs-Quartals aufweisen. 
 
Ob der Haushalt erst im Laufe des Erhebungs-Quar tals dieses erste Kind bekommt, das Kind verstirbt und / 
oder weitere Kinder hinzukommen, bleibt für die Zuordnung zur Auswertungs-Gruppe („ ... mit 1 ledigen Kind 
...“ ) unbeachtlich, hat jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Kosten-Struktur des Haushalts. 
 
Da aus der Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes die Anzahl der insgesamt im Rahmen der EVS 2003 
erhobenen Haushalte von Paaren mit einem ledigen Kind unter 18 Jahren bekannt ist (4507) kann die Anzahl der 
von der Bundesregierung („untere 20 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens“, Überschrift der Tabellen) 
ausgewerteten Haushalte bei maximal ca. 900 Haushalten liegen. 
 
Verteilt man 900 Haushalte auf 18 Jahrgänge ergeben sich 50 Kinder pro Jahrgang, vorausgesetzt, alle Jahrgänge 
wären überhaupt und gleich stark vertreten. 
 
Da es sich bei der EVS 2003 um eine Quar tals-Erhebung handelt, verteilen sich diese 50 Kinder pro Jahrgang 
auf 4 Quartale, somit können durchschnittlich 12 bis 13 K inder pro Quar tal erhoben worden sein, 
gleichmäßige Verteilung vorausgesetzt. 
 
Aufgrund der geringen Zahl der untersuchten Haushalte kann es möglich sein, dass alle Jahrgangs-Kinder im 
selben Quar tal erhoben wurden. Saisonale Schwankungen der Ausgaben können dann gar nicht erfasst worden 
sein. 
 
Sofern keine Kinder im 3. Quartal (Juli bis September) erhoben wurden, können auch keine Schul-Star ter-
Ausgaben erfasst worden sein. 
 
Die Bundesregierung erweckt mit ihren Ausführungen den Eindruck, die von ihr übermittelten Daten würden 
Aussagen über die Ausgaben von Kindern bestimmter Alters-Gruppen treffen. 
 
Tatsächlich kann die Bundesregierung jedoch keine derartigen Aussagen belegen, da vom Statistischen 
Bundesamt im Rahmen der EVS 2003 nicht nach dem Lebens-Alter der jeweil igen Kinder gefragt wurde. 
 
Ausweislich des Fragebogens der EVS 2003 Frage 4 wurde lediglich nach dem Gebur tsjahr  des Kindes gefragt: 
 

„Geben Sie bitte das Geburtsjahr der Haushaltsmitglieder an.“  
Statistisches Bundesamt, Fragebogen EVS 2003, Einführungsinterview Frage 4 
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Statistisches Bundesamt, Fragebogen EVS 2003, Einführungsinterview, Frage 4, Seite 53 von 207 
https://www-
ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur,vollanzeige.csp&ID=1017774 
 
Kinder, die im Erhebungsjahr 2003 geboren wurden (spätestens in der ersten Hälfte des jeweili gen Erhebungs-
Quar tals des Jahres 2003), befinden sich somit alle in der Kalender-Jahres-Gruppe 0, alle Kinder, die im Jahr 
2002 geboren wurden in Kalender-Jahres-Gruppe 1, die von 2001 in Gruppe 2, die von 2000 in Gruppe 3, die 
von 1999 in Gruppe 4, die von 1998 in Gruppe 5, alle in 1997 geborenen Kinder in Kalender-Jahres-Gruppe 6 
usw.. 
 
Ein am 31. Dezember 1997 um 23:55 Uhr  geborenes Kind ist somit in Kalender-Jahres-Gruppe 6, ein am 01. 
Januar 1998 um 00:05 Uhr  geborenes Kind in Kalender-Jahres-Gruppe 5. 
 
Die Bundesregierung behauptet, zwischen diesen beiden Kindern bestünden unterschiedliche „Bedarfe“, die nur 
durch ihr unterschiedliches Lebens-Alter , d.h. 10 M inuten, bedingt sind. 
 
Ein am 01. Januar 1997 geborenes Kind hat aber nach Ansicht der Bundesregierung denselben alters-bedingten 
„Bedarf“ , wie das Kind, das erst am 31. Dezember 1997, d.h. desselben Jahres, geboren wurde, obwohl 
zwischen beiden Kindern ein tatsächlicher Lebens-Alters-Unterschied von 364 Tagen besteht. 
 
Das tatsächliche Lebens-Alter des jeweiligen Kindes wird zum Zeitpunkt der EVS-Quartals-Erhebung im 
jeweiligen Haushalt nicht erhoben. 
 
Ein im Dezember geborenes Kind, dessen Haushalt im 1. Quartal (Januar bis März) erhoben wird, wird so 
eingestuft, als wenn es bereits ca. 9 bis 11 Monate älter  wäre. 
 
Es ist somit auch möglich, dass (zumindest einzelne) Lebens-Alter-Gruppen überhaupt nicht erhoben wurden. 
 
Das Erhebungs-Potential bei tatsächlich erst 17-jähr igen Kindern wurde nicht ausgeschöpft , weil unterstell t 
wurde, diese seien bereits 18 Jahre alt. 
 
Für die Kalender-Jahrgangs-Gruppen „0 - 5“ , „7 – 11“ und „14 – 17“ liegen lediglich Angaben zur Gesamt-
Anzahl der Haushalte vor, ohne das ersichtlich wäre, wie sich diese Gesamt-Anzahl auf die jeweiligen einzelnen 
Kalender-Jahrgänge aufteilen. 
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Die Darstellung der Bundesregierung, es handele sich um Angaben zum tatsächlichen Lebens-Alter der Kinder, 
ist höchst unseriös. 
 
Entgegen der Praxis bei der Einordnung der EVS-Ausgaben zum Geburts-Jahr , erfolgt die Gewährung von 
Leistungen abhängig vom tatsächlichen Geburts-Datum, da z.B. § 28 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 SGB II auf 
„Vollendung des 14. Lebensjahres“ und „ im 15. Lebensjahr“ abstellt:  
 

„Die Regelleistung beträgt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 60 vom Hundert und im 15. 
Lebensjahr 80 vom Hundert der nach § 20 Absatz 2 Satz 1 maßgebenden Regelleistung.“  
§ 28 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 SGB II http://lexetius.com/SGB2/28 

 
„§ 74. Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabili tät in Deutschland. Abweichend von § 
28 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 beträgt die Regelleistung ab Beginn des 7. Lebensjahres bis zur 
Vollendung des 14. Lebensjahres in der Zeit vom 1. Juli 2009 bis zum 31. Dezember 2011 70 vom 
Hundert der nach § 20 Absatz 2 Satz 1 maßgebenden Regelleistung.“  
§ 74 SGB II http://lexetius.com/SGB2/74 

 
Konsequent wäre die Gewährung von Leistungen analog zur EVS-Erhebung mit Anpassung jeweils zum 
01. Januar des Jahres, in dem eine Alters-Grenze überschritten werden wird. 
 
 
Vorliegend kann eine gleichmäßige Verteilung der Kinder über alle Kalender-Jahrgänge ausgeschlossen 
werden. 
 
Zur quartals-mäßigen Verteilung kann keine Aussage getroffen werden, da dazu keine Daten von der 
Bundesregierung geliefert wurden. Die Kalender-Jahres-Verteilung lässt jedoch darauf schließen, dass auch eine 
gleichmäßige Quar tals-Ver teilung nicht vor lag, saisonale Ausgaben-Schwankungen somit nicht 
berücksichtigt werden konnten. 
 
Die Kalender-Jahrgänge 0 bis 5 Jahre sind relativ stark vertreten, 518 von 902 Kindern (57,4 %) sind in dieser 
Gruppe, ergibt pro Kalender-Jahrgang 86 K inder (9,6 %). 
 
Bei Kalender-Jahrgang  6 finden sich lediglich 26 Kinder (2,9 %), bei Kalender-Jahrgang 13 sogar nur 25 Kinder 
(2,8 %). 
 
Die Kalender-Jahrgänge 7 bis 11 sind jeweils mit 29 Kindern (3,2 %) vertreten. 
 
Kalender-Jahrgang 12 ist durch 42 Kinder (4,7 %) vertreten. 
 
Die Kalender-Jahrgänge 14 bis 17 sind mit je 36 Kindern (4 %) vertreten. 
 
 
In der Zeichenerklärung zur EVS 2003 weist das Statistische Bundesamt auf die relative Unsicherheit von Daten 
hin, wenn die Zahl der Haushalte zwischen 25 bis unter 100 liegt. Bei einer Haushalts-Zahl von weniger als 25 
Haushalte verzichtet das Statistische Bundesamt auf die Angaben von „Ergebnissen“: 
 

„ ... Keine Angabe, da aufgrund der geringen Haushaltszahl (weniger als 25 Haushalte) der 
Zahlenwert nicht sicher genug ist (relativer Standardfehler von 15% oder mehr) 
... Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert aufgrund der Haushaltszahl (25 bis unter 100 
Haushalte) statistisch relativ unsicher ist (relativer Standardfehler von 10 % bis unter 15 %)“ 
Statistisches Bundesamt, EVS 2003, Zeichenerklärung  
https://www-
ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?CSPCHD=05s00001000037e31hzm000000
O7ACToE18nVEZSXtis0kHQ--&cmspath=struktur,vollanzeige.csp&ID=1017153 

 
 
Bei Kalender-Jahrgang 13 wurden 25 Haushalte untersucht, bei Kalender-Jahrgang 6 waren es 26 Haushalte, 
somit pro Quartal 6 bis 7 Haushalte, gleichmäßige Verteilung vorausgesetzt. 
 
Es handelt sich bei dem Vortrag der Bundesregierung offenkundig um statistisch wenig belastbares Material. 
 
 
Ebenfalls auffällig sind die Unterschiede in den „regelsatz-relevanten“ Bedarfen, die auf Vorgaben der 
Bundesregierung beruhen („auf Basis der BMAS-Faktoren“ , Überschrift alle Tabellen). 
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Kindern der Kalender-Jahrgangs-Gruppe 0 bis 5 Jahre werden EUR 191,23 monatlich zugeordnet, Kindern der 
Kalender-Jahrgangs-Gruppe 6 sogar EUR 259,86, allerdings sinkt deren Nahrungsmittel-Anteil  von EUR 
73,95 auf lediglich EUR 66,00. 
 
Dieser Mangel kann auch nicht durch gestiegene Gaststätten-Ausgaben (von EUR 1,77 auf EUR 3,86) 
ausgeglichen werden. 
 
In der Kalender-Jahrgangs-Gruppe 7 bis 11 Jahre können die Kinder dann den Nahrungsmittel-Mangel aus 
Kalender-Jahrgang  6 „kompensieren“, denn da ordnet ihnen die Bundesregierung EUR 83,05 monatlich zu. 
 
Allerdings müssen diese Kinder darauf achten, nicht zu stark aus ihrer Bekleidung zu wachsen, da die 
Bundesregierung diesen Betrag halbiert (von EUR 64,90 auf EUR 32,56). 
 
Freizeit-Aktivitäten können Kinder am Besten in Kalender-Jahrgangs-Gruppe 12 nachgehen, da ordnet ihnen die 
Bundesregierung EUR 51,57 zu, ab Kalender-Jahrgang 14 nur noch EUR 28,66, sogar weniger als in Kalender-
Jahrgang 0 bis 5 (EUR 36,31). 
 
Kindern in Kalender-Jahrgangs-Gruppe 13 werden nach dem Will en der Bundesregierung lediglich EUR 5,26 
monatlich für Wohnen (Strom) zugeordnet, 1-jähr igen jedoch schon EUR 5,88, ab Kalender-Jahrgang 14 
werden EUR 9,95 zugeordnet. 
 
Kindern in Kalender-Jahrgangs-Gruppe 0 bis 5 werden monatlich EUR 191,23 zugeordnet, in Kalender-
Jahrgangs-Gruppe 6 EUR 259,86, in Kalender-Jahrgangs-Gruppe 7 bis 11 EUR 226,00, in Kalender-Jahrgangs-
Gruppe 12 EUR 274,60 (Spitzenreiter), in Kalender-Jahrgangs-Gruppe 13 EUR 236,24 und in Kalender-
Jahrgangs-Gruppe 14 bis 17 EUR 257,66 monatlich. 
 
Diese durch Vorgaben der Bundesregierung „ermittelten“ „ Bedar fe“ der jeweil igen „Alters-Gruppen“ 
wurden jedoch abweichend von den „ermittelten“ Werten im Gesetz festgelegt. 
 

„Die Regelleistung beträgt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 60 vom Hundert und im 15. 
Lebensjahr 80 vom Hundert der nach § 20 Absatz 2 Satz 1 maßgebenden Regelleistung.“  
§ 28 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 SGB II http://lexetius.com/SGB2/28 

 
„§ 74. Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabili tät in Deutschland. Abweichend von § 
28 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 beträgt die Regelleistung ab Beginn des 7. Lebensjahres bis zur 
Vollendung des 14. Lebensjahres in der Zeit vom 1. Juli 2009 bis zum 31. Dezember 2011 70 vom 
Hundert der nach § 20 Absatz 2 Satz 1 maßgebenden Regelleistung.“  
§ 74 SGB II http://lexetius.com/SGB2/74 

 
„Die Regelleistung für sonstige erwerbsfähige Angehörige der Bedarfsgemeinschaft beträgt 80 
vom Hundert der Regelleistung nach Satz 1“  
§ 20 Abs. 2 Satz 2 SGB II http://lexetius.com/SGB2/20 

 
Die Vorgaben der Bundesregierung führen zu ständig wechselnden „Bedar fen“, insbesondere in Abhängigkeit 
zu der jeweiligen Zuordnung des Kalender-Jahrgangs zu einer Gruppe aus mehreren Kalender-Jahrgängen. 
 
Kinder der Kalender-Jahrgangs-Gruppe 6 haben nach Festlegungen der Bundesregierung einen „regelsatz-
relevanten Bedarf“ in Höhe von EUR 259,86 monatlich. 
 
Durch die Zuweisung der Kalender-Jahrgangs-Gruppe 6 zu „ jüngeren“ Kindern (Tabelle 1.2 „ ... unter 6 Jahren) 
sinkt jedoch der „Bedarf“ der Kinder aus Kalender-Jahrgangs-Gruppe 6 auf EUR 194,51 (Tabelle 1.6 „ ... unter 7 
Jahren), d.h. um EUR 65,35 = 25,15 %. 
 
Durch die Zuweisung der Kalender-Jahrgangs-Gruppe 6 zu „älteren“ Kindern (Tabelle 1,7 „ ... von 7 bis unter 
14 Jahren“) sinkt der „Bedarf“ der Kinder aus Kalender-Jahrgangs-Gruppe 6 auf EUR 240,00 (Tabelle 1.5 „ ... 
von 6 bis unter 14 Jahren“), d.h. um EUR 19,86 = 7,64 %. 
 
Die Bundesregierung betreibt „ Bedar fs“ -Deckung bei Kindern durch Zuweisung zu Auswertungs-Gruppen. 
 
Setzt man die von der Bundesregierung nach ihren Vorgaben „ermittelten“ Kinder-Bedarfe in Relation zu den 
vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Daten der EVS 2003 zu Haushalten von Paaren mit einem ledigen 
Kind unter 18 Jahren (Statistisches Bundesamt, EVS 2003, Fachserie 15, Heft 5, Tabelle 1.3.10, https://www-
ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?CSPCHD=05s00001000037e31hzm000000O7ACToE18n
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VEZSXtis0kHQ--&cmspath=struktur,vollanzeige.csp&ID=1017153 Netto-Einkommens-Grenze EUR 2600, 
nur regelsatz-relevante Positionen mit Anteilen lt. Regelsatzverordnung gültig ab 01 Januar 2007, 
ausgewertet: 965 Haushalte) so ergibt sich im Vergleich mit „Tabelle 1.1 Ehepaar-/Paarhaushalte mit 1 Kind“ 
der Bundesregierung ein Anteil von 23,07 % für die Bedarfe des Kindes. 
 
Somit steht Kindern in Paar-Haushalten mit einem ledigen Kind unter 18 Jahren 23,07 % der regelsatz-
relevanten Bedar fe dieses Haushalts zu, bei Nahrungsmitteln sind es 25,43 %, bei Bekleidung 31,57 %. 
 
 

 
EVS 2003 

Tab. 1.3.10 
ALLE 

Tabelle 1.1  

Anzahl Haushalte 965 902  

Privater Verbrauch 

bis 2600 EUR 
regelsatz-
relevant 214,65 Anteil Kind 

Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren u.Ä. 343,31 87,30 25,43% 

Bekleidung und Schuhe 102,33 32,30 31,57% 

Wohnen, Energie, Wohnungsinstandhaltung 47,70 7,21 15,12% 

Innenausst., Haushaltsgeräte und -gegenstände 103,99 13,27 12,76% 

Gesundheitspflege 21,08 5,91 28,04% 

Verkehr 66,65 4,51 6,77% 

Nachrichtenübermittlung 59,56 16,33 27,42% 

Freizeit, Unterhaltung und Kultur 108,49 37,42 34,49% 

Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen 17,77 2,65 14,91% 

Andere Waren und Dienstleistungen 59,51 7,75 13,02% 
    

SUMME 930,38 214,65 23,07% 
Quelle: Statistisches Bundesamt, EVS 2003, Fachserie 15, Heft 5, Tabelle 1.3.10, Bundesregierung / BMAS, 
eigene Berechnungen, Angaben in EUR 
https://www-
ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?CSPCHD=05s00001000037e31hzm000000O7ACToE18n
VEZSXtis0kHQ--&cmspath=struktur,vollanzeige.csp&ID=1017153 
 
 
Aus den von der Bundesregierung gelieferten Daten ergibt sich folgendes Bild: 
 
Anteil 
Kalender-Grupp e 100,00% 57,42% 2,88% 16,19% 4,66% 2,77% 16,08% 
Kalender-
Jahrgangs-Gruppe 

ALLE 
Tab. 1.1 

 0 - 5 J 
Tab. 1.2 6 J  7 - 11 J 12 J 13 J 

 14 - 17 J 
Tab. 1.8 

Anzahl Haushalte 902 518 26 146 42 25 145 
Privater Verbrauch 214,65 191,23 259,86 226,00 274,60 236,24 257,66 
Nahrungsmittel 87,30 73,95 66,00 83,05 112,60 120,05 125,76 
Bekleidung 32,30 31,21 64,90 32,56 37,46 30,21 30,07 
Wohnen 7,21 5,88 7,55 8,79 7,64 5,26 9,95 
Einrichtung 13,27 10,46 23,64 18,06 11,99 9,56 17,38 
Gesundheitspflege 5,91 4,86 8,21 5,32 11,39 7,28 7,48 
Verkehr 4,51 3,77 0,42 7,72 8,66 4,48 5,30 
Nachrichten 16,33 15,28 23,23 15,45 19,32 15,50 18,56 
Freizeit 37,42 36,31 50,75 46,23 51,57 35,46 28,66 
Gaststätten 2,65 1,77 3,86 3,48 5,21 3,82 5,04 
Andere Waren 7,75 7,77 10,70 5,45 8,80 4,57 9,47 
Quelle: Bundesregierung / BMAS, eigene Berechnungen, Angaben in EUR 
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